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(I)  Zugänge zu den Constituta pisana

In einer kleinen dunklen Seitenstraße stoßen wir auf die Reste einer un
scheinbaren Kirche. Nichts läßt hier, wo seit Jahrhunderten Schatten 
herrscht und Moder sein Unwesen treibt, die ruhmreiche Geschichte der 
Seestadt Pisa erahnen. San Frediano, das längst aufgegebene Gotteshaus, 
an das heute nur noch ein unscheinbares Kreuz erinnert, wurde im elf-
ten Jahrhundert geweiht.1 Als Pisa eine der bedeutendsten Seestädte im 
gesamten Mittelmeerraum war, als eine pisanische Flotte zwischen den 
Kreuzfahrerstaaten und den Säulen des Herkules kreuzte und die Kon-
suln der Stadt dem Papst und dem römisch-deutschen und dem byzan
tinischen Kaiser auf Augenhöhe begegneten, tagten hier die previsores, 
die Richter der städtischen Curia usus.

Grundlage für die Arbeit dieser Richter war nur ein Gesetz: Das Consti
tutum usus von 1160, ein ungewöhnlich umfangreiches Gesetzbuch, das 
in seiner ältesten Überlieferung nahezu fünfzig Pergamentdoppelseiten 
füllte. Sein Recht – der usus – war das Gewohnheitsrecht der Kaufleute, 
die Pisa im zwölften Jahrhundert zu unermeßlichem Ruhm und Reichtum 
geführt haben. Trotz seines Umfangs wurde das Constitutum usus stets im 
gleichen Band festgehalten wie das Constitutum legis. Das Constitutum 
legis war das Recht des anderen städtischen Gerichtshofs, der Curia legis, 
die über Fälle des Familien-, Personen- und Immobiliarsachenrechts be-
fand.2 Constitutum usus und Constitutum legis waren keine bürokra
tisch oder rechtswissenschaftlich verselbständigten Produkte, sondern sie  

1  Georg Kauffmann, Reclams Kunstführer Bd. III,  2: Toskana (ohne Florenz), Stuttgart 1984, 
S. 341.
2  „Lex“ (Constitutum legis) bedeutet hier also im Gegensatz zum klassischen Wortgebrauch 

„objektives Recht“. Dies deckt sich mit dem allgemeinen mittelalterlichen Wortverständnis, vgl. 
Karl Kroeschell, Recht und Rechtsbegriff im 12. Jahrhundert, in: Theodor Mayer (Hrsg.), 
Probleme des 12. Jahrhunderts, Vorträge und Forschungen Bd. XII, Konstanz, Stuttgart 1968, 
S. 309–335 (S. 319).
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waren ein Kind der Kommune und wurden von der Kommune hoch ge
halten. „Ich werde Constitutum legis und Constitutum usus achten“,3 
lautete das Versprechen, das die mächtigen Konsuln der Stadt bei ihrer 
Amtseinführung ablegen mußten. Dieses Versprechen band sie an das 
Gesetz und machte es ihnen zum Auftrag, dem Recht zur Durchsetzung, 
aber auch zu seiner ständigen Erneuerung zu verhelfen. 

Obwohl seit nunmehr zweihundert Jahren das strenge Auge der Wissen
schaft über den Constituta legis et usus wacht, ist über den Inhalt und die 
rechtspraktische Bedeutung dieser Gesetzbücher wenig bekannt. Zwar 
wurde immer wieder auf die überragende Bedeutung beider Gesetzbücher 
für die italienische Stadtgeschichte, die mittelalterliche Rechtsgeschichte 
und die Geschichte der Kodifikation schlechthin hingewiesen. Der Heidel-
berger Historiker Peter Classen pries die Constituta als „eine der bedeu-
tendsten Kodifikationen des hohen Mittelalters“,4 Thomas E. Marston  
nannte sie das „älteste bekannte Recht eines italienischen Stadtstaates“,5 
Adolf Schaube erkannte in ihnen sogar das bedeutendste Gesetzbuch, 
das „Italien im Mittelalter hervorgebracht“ hat.6 Aber eine wissenschaft-
liche Auseinandersetzung, die dem Ruhm des Gesetzbuchs gerecht wird, 
ist trotz aller Ankündigungen ausgeblieben; sie wird auch in dieser Ar-
beit nicht folgen. Es ist also kein Wunder, daß die großen Constituta im 

„Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privat-

3  „Constituta facta tam de legibus quam de usibus firma tenebo“, Breve Consulum Pisane civi-
tatis 1162, Bonaini (Hrsg.), Statuti inediti della Città di Pisa, Bd. 1, S. 9.
4  Classen, Kodifikation im 12. Jahrhundert: Die Constituta usus et legis von Pisa, in: ders. 
(Hrsg.), Recht und Schrift im Mittelalter, Vorträge und Forschungen Bd. 29, Sigmaringen 1977, 
S. 311–317 (311).
5  Marston, The Earliest Known Laws of an Italian City State, in: Hellmut Lehmann-Haupt 
(Hrsg.), Homage to a Bookman. Essays on Manuscript Books and Printing Written for Hans P. 
Kraus on his 60th Birthday, S. 109–112.
6  Schaube, Zur Entstehungsgeschichte der pisanischen Constituta legis et usus, in: ZHR 
Bd. 46 (1897), S. 1–47 (47).



5

rechtsgeschichte“ nahezu unberücksichtigt blieben und erst für das Jahr 
1233 erwähnt wurden.7 

1.  Editionsgeschichte
Wenn eine quellengierige Wissenschaft wie die Mediävistik ein so um-
fangreiches und vielversprechendes Schriftwerk außer acht läßt, dann hat 
das gute Gründe. Ein solcher Grund war die schwierige und verworrene 
Überlieferungsgeschichte der Constituta. Die Urversion beider Gesetze, 
die vermutlich aus dem Jahr 1160 stammt, ist verschollen. Aus den spä-
teren Überlieferungen ist die Entstehungsgeschichte der Constituta legis 
et usus nur schwer zu ergründen; eine wesentliche Vorbedingung für die 
Einordnung der Constituta in die Geschichte der mittelalterlichen Ge-
setzbücher ist somit nicht gegeben.

Hinzu kommen die Probleme der Editionsgeschichte. Einen ersten Zugang 
zum Text der Constituta schuf der Pisaner Archivdirektor Francesco  
Bonaini, als er 1870 im Rahmen der dreibändig angelegten Editionsserie 
der „Statuti inediti della città di Pisa“8 auch das Constitutum legis und 
das Constitutum usus in die gedruckte Form brachte. Tatsächlich wur-
den die Constituta über diese Edition in ganz Europa verbreitet: Levin 
Goldschmidt zitierte die Constituta einige Jahre später mehrmals in 
der dritten Auflage der „Universalgeschichte des Handelsrechts“ (1891),9 
sein Schüler Max Weber hatte das Constitutum usus sogar zwei Jahre 
vorher in den Mittelpunkt seiner Dissertation „Zur Geschichte der Han-

7  Armin Wolf, Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten, in: Helmut Coing 
(Hrsg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 
Bd. 1, München 1973, S. 517–803 (574).
8  Francesco Bonaini, Statuti inediti della Città di Pisa, 3 Bde, Florenz 1854, 1870, 1857.
9  Levin Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, 3. Aufl., Stuttgart 1891.
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delsgesellschaften im Mittelalter“ gerückt.10 Doch die Arbeit des Editors 
Bonaini war mit einem Risiko belastet, das sich zwanzig Jahre später 
schmerzlich bemerkbar machen sollte: Es war Bonaini zwar bekannt, 
daß es von den Constituta etliche Manuskripte gab, die über ganz Eur-
opa verstreut waren. Mangels genauerer Informationen über die außer-
halb der Toskana lagernden Manuskripte konnte er jedoch davon aus-
gehen, die bedeutendsten Handschriften der Constituta in der Toskana 
vorzufinden, weshalb er sich bei seiner Edition ganz und ausschließlich 
auf die Manuskripte stützte, die sich zu seiner Zeit in Pisaner und floren-
tinischen Bibliotheks- und Archivbeständen befanden, die aus der Zeit 
nach 1233 stammen und die Entwicklung der Constituta seit dem Anfang 
der 1220er Jahre nachvollziehbar machen.11

Bald nach dem Erscheinen der Statuti inediti zeigte sich, daß Bonaini 
falsch spekuliert hatte. 1894 konnte Augusto Gaudenzi nachweisen, 
daß ein in der Biblioteca Apostolica Vaticana aufbewahrtes Manuskript12 
wesentlich älter war als bis dato angenommen.13 Offensichtlich hatte man 
sich bei der Datierung des Manuskripts vor Gaudenzi auf seinen ersten 
Abschnitt konzentriert, der das Constitutum legis in einer relativ späten 
Fassung aus der Zeit um 1300 wiedergab. Dabei blieb unerkannt, daß das 
im Anschluß wiedergegebene Constitutum usus etwa einhundert Jah-
re älter war und aus der Zeit um 1200 stammte. Diese Entdeckung von 

10  Max Weber, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropä-
ischen Quellen, Stuttgart 1889.
11  Bonaini, Statuti inediti della Città di Pisa, Bd. 2, S. XXIII–XXVIII, vgl. dazu die noch prä-
ziseren Angaben bei Paola Vignoli, Catalogo di manoscritti e frammenti di manoscritti dei 
Constituta Legis et Usus di Pisa (sec. XII), di epoca medievale e moderna, in: Bollettino Storico 
Pisano (BSP) LXXIII (2004), S. 147–213 (163 ff.).
12  Constituta legis et usus, Biblioteca Vaticana, Vat-Lat. 6385 (1194/1300), dazu eingehend: 
Vignoli, Catalogo di manoscritti, BSP LXXIII (2004), S. 147–213 (148 f.).
13  Augusto Gaudenzi, A proposito di un nuovo manoscritto del Costituto pisano, in: Rendi-
conti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche, Serie 5, 
Bd. 3 (1894), S. 690–701.
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Gaudenzi mag auf den ersten Blick wie ein Glücksfall ausgesehen haben, 
für die Erforschung der Constituta war sie eine absolute Katastrophe. 
Denn nun war allgemein bekannt, daß die einzig verfügbare Edition auf 
einem veralteten Textstand beruhte. Das Resultat zeigte sich bereits in 
einem drei Jahre später erschienenen Aufsatz von Adolf Schaube, der 
auf die Bedeutung der Constituta hinwies, dabei aber auch hervorhob, 
wie unzureichend die Edition von Bonaini und wie dringend notwen-
dig eine Neuedition der Constituta auf der Grundlage des Vatikanischen 
Manuskripts sei.14 Dieser Wunsch blieb bis heute unerfüllt, was daran 
gelegen haben mag, daß man feststellte, daß die Abweichungen im Con-
stitutum usus zwischen der Fassung des Vatikanischen Manuskripts und 
der bonainischen Edition nicht so gravierend waren, wie man zunächst 
annahm. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hatte sich die Idee einer 
Edition des vatikanischen Manuskripts dann aus einem anderen Grund 
völlig erledigt.

Es hatte sich nun herausgestellt, daß ein aus der Bibliothek des sagenum-
wobenen englischen Bibliomanen Sir Thomas Phillipps15 stammendes 
Manuskript, sowohl was das Constitutum legis angeht als auch in seinen 
usus-Teilen, älter war als jede bis dahin mit wissenschaftlichem Anspruch 
untersuchte Handschrift. Der nach seinem heutigen Verwahrungsort be-
nannte Codex von Yale stammte, wie sich zeigte, aus der Zeit um 1190. 
Er war somit im Constitutum usus etwa zehn, was den Text des Consti-

14  Schaube, Zur Entstehungsgeschichte der pisanischen Constituta legis et usus, in: ZHR 46 
(1897), S. 1–47 (46 f.).
15  Sir Thomas Phillipps (1792–1872) nutzte die Bücherschwemme nach der Französischen 
Revolution und der Säkularisierung der deutschen Klöster, um sich eine Sammlung unglaub-
lichen Ausmaßes zusammenzukaufen: Über 60.000 Manuskripte füllten seine Bibliothek. 
Phillipps’ Erben lösten die Sammlung in endlosen Verkaufsbemühungen auf; 1946 übernahmen 
die Londoner Antiquare Lionel und Philip Robinson die letzten Exemplare, um den Verkauf 
bis 1977 fortzusetzen, vgl. Alan Bell, „Sir Thomas Phillipps“, in: H. C. G. Matthew; Brian 
Harrison (Hrsg.), Oxford Dictionary of National Biography, Bd. 44 (Phelps-Poston), Oxford 
2004, S. 91–94.



8

tutum legis angeht, sogar gute hundert Jahre älter als das Vatikanische 
Manuskript.16 Bonainis Textgrundlage ging das Manuskript von Yale um 
vierzig Jahre voraus.

Wer auch immer einen Blick auf die zweiundsechzig Pergamentseiten 
des Manuskripts von Yale warf und seinen Text mit dem von Bonainis 
Edition verglich, mußte von den extremen Abweichungen zwischen den 
beiden Quellen überrascht werden. Niemand hätte erwarten können, daß 
der Text binnen vierzig Jahren eine solche Veränderung durchgemacht 
hatte! Paradoxerweise wurde die Gewißheit über das hohe Tempo, in 
dem die Constituta weiterentwickelt wurden, nicht zu einem Stimulans 
für die wissenschaftliche Arbeit mit der Quelle, sondern lähmte sie zu-
sätzlich: Niemand mehr wollte seiner Arbeit den gegenüber der Urfas-
sung deutlich veränderten Text aus Bonainis Edition zugrundelegen.17 
Andererseits war ein Zugriff auf das Manuskript von Yale nur per Mikro-
film oder durch eine Reise nach New Haven möglich, um von den paläo-
graphischen Schwierigkeiten bei der Arbeit mit der Originalhandschrift, 
die mit Marginal- und Interlinearglossen nur so gespickt ist, ganz zu 
schweigen. Erst kürzlich wurde diesem Problem Abhilfe geschaffen: Mit 
der 2003 vorgelegten kritischen Edition hat die pisanische Historikerin 
Paola Vignoli den gewaltigen Felsbrocken aus dem Weg zum Text der 
Constituta legis et usus gerollt und damit eine völlig neue Voraussetzung 
für die wissenschaftliche Arbeit mit der pisanischen Doppelkodifika-
tion geschaffen.18 Diese ungleich bessere Textgrundlage ist zwar nicht 
der Anlaß, aber doch eine gute Gelegenheit zu einer wissenschaftlichen 

16  Constituta legis et usus, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, Sig-
natur MS 415.
17  Diesen Zustand des Wartens auf eine Neuedition verdeutlichte z. B. Paolo Nardi, Gli ordi
namenti medievali di Pisa e di Siena in una recente pubblicazione, in: Studi Senesi 93 (1981), 
S. 446–460.
18  Paola Vignoli, I costituti pisani della legge e dell’uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica 
integrale del testo tradito dal „Codice Yale“ (ms. Beinecke Library 415). Studio introduttivo e 
testo, con appendici, Rom 2003.
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Auseinandersetzung mit den Constituta legis et usus, einem – soviel soll 
schon vorweg festgestellt werden – einzigartigen, aber auch besonders 
problematischen Gesetzeswerk.

2.  Überblick über die Constituta legis et usus
Der erste Eindruck, den Vignolis Edition vermittelt, ist der eines Gesetz-
buchs von gewaltigem Umfang: Auf dreihunderteinunddreißig engbe-
druckten Seiten breiten sich Constitutum legis und Constitutum usus aus. 
An erster Stelle steht das gut einhundertzwanzig Seiten starke Constitutum 
legis, unterteilt in vierundfünfzig Abschnitte, die mit römischen Zahlen 
beziffert und mit aussagekräftigen Rubriken überschrieben sind. Erst im 
Anschluß an das Constitutum legis und an den Index des Constitutum 
usus folgt, was man eigentlich schon eingangs des Gesetzbuchs vermutet 
hätte: Ein feierlicher Prolog, der Auskunft zu Anlaß und Vorgehensweise 
der pisanischen Gesetzgeber gibt. Dem Prolog schließen sich auf weite-
ren zweihundert Seiten die einundfünfzig Titel des Constitutum usus an. 

Constitutum legis und Constitutum usus waren keine statischen Gesetz
bücher, sondern wurden von jährlich eingesetzten Kommissionen aktua-
lisiert und ergänzt. Die Kommissionsmitglieder paßten die Constituta 
neuen politischen Verhältnissen an, sie reichten die durch die Rechtspre-
chung der Curia legis und Curia usus gewonnenen Ergebnisse nach oder 
besserten einfach die Schreibfehler ihrer Vorgänger aus. Wie es scheint, 
wurden solche Verbesserungen nicht sofort in den fortlaufenden Text 
eingefügt, sondern mit entsprechenden Kennzeichnungen an seinen 
Rand oder zwischen seine Zeilen eingetragen. Die Handschrift von Yale 
weist eine Fülle solcher Marginal- und Interlinearergänzungen auf, die 
vermutlich aus der Zeit nach 1190 stammen. Dies ist ein Zeichen dafür, 
daß der Codex von Yale trotz seiner prunkvollen Aufmachung ein Ge-




